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Hinweis:
Gesetzlich geschütztes Biotop Westerbach
Biotop-Nr. 1075

Art der baulichen Nutzung
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MischgebietMI
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Siehe textliche Festsetzungen
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1 Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

1.1 Aufhebung der bisherigen Festsetzungen (§1 Abs. 8 BauGB)

1.1.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 146 „Für das Gebiet an der Schönen Aussicht“ werden im Geltungsbereich des
vorliegenden Bebauungsplans durch dessen Festsetzungen ersetzt.

1.2 Allgemeine Wohngebiete (WA) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 4 BauNVO)

1.2.1 Die Allgemeinen Wohngebiete mit den lfd. Nummern 1 bis 4 dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig
sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle,
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2.2 Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
sind in den Allgemeinen Wohngebieten mit den lfd. Nummern 1 bis 4 unzulässig. Ausnahme: In den
Gebieten mit der lfd. Nummer 4 können Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise
zugelassen werden.

1.3 Mischgebiete (MI) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und § 6 BauNVO)

1.3.1 Die Mischgebiete mit den lfd. Nummern 5 und 6 dienen dem Wohnen und der Unterbringung von
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts-
und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsbetriebes, sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen sowie für
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.3.2 Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen
und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 sind unzulässig.

1.4 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Polizeistation“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 5
BauGB)

1.4.1 Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Polizeistation“ dient der Unterbringung
einer Polizeistation sowie aller mit diesem Nutzungszweck verbundenen baulichen Anlagen,
Nebenanlagen, Garagen, Stellplätzen, Einrichtungen und Nutzungen.

1.5 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3, § 19 und § 20  BauNVO)

1.5.1 Die zulässigen Grundflächenzahlen werden in der Plankarte durch Einschrieb in der Nutzungsmatrix
festgesetzt.

1.5.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 50 vom Hundert
überschritten werden (GRZ II) höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ II = 0,8. Für
das Mischgebiet mit der lfd. Nr. 5 gilt, dass eine Überschreitung bis zu einer GRZ II = 0,9
ausnahmsweise zugelassen werden kann.

1.5.3 Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird durch Einschrieb in der Plankarte bzw. der
Nutzungsmatrix festgesetzt. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen
Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.

1.6 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.6.1 Für die Gebiete mit der lfd. Nr. 1 und 4 gilt: Es wird die offene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude sind
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. Die Länge der
Häuser darf höchstens 50 m betragen.

1.6.2 Für das Gebiet mit der lfd. Nr. 2 gilt: Zulässig sind Hausgruppen in geschlossener Bauweise.

1.6.3 Für das Gebiet mit der lfd. Nr. 3 gilt: Es wird die offene Bauweise festgesetzt. Die Gebäude sind mit
seitlichem Grenzabstand zu errichten. Zulässig sind Doppelhäuser sowie Hausgruppen. Die Länge der
Häuser darf höchstens 50 m betragen.

1.7 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen sowie
Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO)

1.7.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Die überbaubaren Grundstücksflächen sind der
Planzeichnung zu entnehmen und durch Baugrenzen definiert. Nebenanlagen im Sinne des § 14
BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind
oder zugelassen werden können inkl. Pkw-Stellplätze, Garagen und überdachte Pkw-Stellplätze
(Carports) sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern sie
anderweitigen Festsetzungen (z.B. nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB: Anpflanzung und
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) nicht entgegenstehen.

1.8 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 23 HWG)

1.8.1 Innerhalb der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Gewässerrandstreifen gemäß § 23
Hessisches Wassergesetz) ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, unzulässig. Die Flächen sind als
Grünflächen oder zur Entwicklung eines Uferstreifens für den Westerbach zu nutzen. Veränderungen
der natürlichen Geländeoberfläche, die einen Verlust an Retentionsraum zur Folge haben, sind
unzulässig.

1.9 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.9.1 Die öffentlichen Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind in der
Planzeichnung durch entsprechende Flächensignaturen festgesetzt.

1.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.10.1Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Stellplätze, Zu- und Umfahrten, Wege- und Hofflächen im
Sinne untergeordneter Nebenanlagen sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen, z.B. mit
Fugen- oder Porenpflaster, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche
Belange entgegenstehen. Im Mischgebiet ist bei Betriebs-, Lager- und Hofflächen sowie
Anlieferungsbereichen aus Gründen der Betriebssicherheit ausnahmsweise eine wasserundurchlässige
Befestigung zulässig.

1.10.2Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Die Verwendung von wasserdichten oder nicht
durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung ist unzulässig.

1.11 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

1.11.1Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbauteile
von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der verschiedenen Raumarten nach der
Gleichung 6 der DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“ zu
berechnen, wobei die Lärmpegelbereiche und resultierenden Außenlärmpegel La,res entsprechend der
Tabelle 7 der DIN 4109-1:2018-01 heranzuziehen sind. In Abhängigkeit von der Lage sind bei der
Dimensionierung von den folgenden Lärmpegelbereichen LPB auszugehen.

Teilbereich des WA 4 im nordöstlichen Geltungsbereich entlang der Steinbacher Straße:

Baufenster im Bereich der Flurstücke 367/48 und 367/49: Entlang der Steinbacher Straße zugewandten
und seitlichen Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB V

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

- Entlang der Steinbacher Straße abgewandten Fassaden: LPB III

Baufenster im Bereich des Flurstücks 368/2: Entlang der Steinbacher Straße zugewandten und
seitliche Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB IV

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB III

- Entlang die straßenabgewandten Fassaden: LPB III

Baufenster im Bereich der Flurstücke 370/1 und 371:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB III

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB III

Teilbereich des WA 4 im nordwestlichen Geltungsbereich entlang der Steinbacher Straße bzw. der
Hauptstraße:

Baufenster im Bereich der Flurstücke 433/2 und 434/5 und jeweils westlichen Hälfte der Flurstücke 435
und 436: Entlang der Steinbacher Straße bzw. der Hauptstraße zugewandten und seitlichen Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB V

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

- Entlang die straßenabgewandten Fassaden: LPB III

Baufenster im Bereich der Flurstücke 434/6, 437/3 und 437/4: Entlang der Steinbacher Straße bzw. der
Hauptstraße zugewandten und seitlichen Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB IV

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB III

- Entlang der straßenabgewandte Fassaden LPB III

Baufenster im Bereich der jeweils östlichen Hälfte der Flurstücke 435 und 436 sowie der Flurstücke
432/2, 437/1, 438 und 439:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB III

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB III

Teilbereich des WA 4 im nordwestlichen Geltungsbereich entlang der Hauptstraße nördlich der
Hessenallee:

Baufenster im Bereich der Flurstücke 440, 441, 442/3 und 443/2: Entlang der Hauptstraße
zugewandten und seitlichen Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB V

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

- Entlang der straßenabgewandte Fassaden LPB III

Gemarkungsgrenze

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 91 HBO erfolgte durch die Stadtverordnetenver-

sammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
worden sind.

Eschborn, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Eschborn, den ___.___.______

___________

Bürgermeister
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Baufenster im Bereich der Flurstücke 444/2, 450/6, und 451: Entlang der Hauptstraße zugewandten
und seitlichen Fassaden:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB IV

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

- Entlang der straßenabgewandte Fassaden LPB III

Baufenster im Bereich der Flurstücke 442/1, 442/2, 443/1, 444/1, 450/4, 450/7 und 422:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB III

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB III

Weitere Teilbereiche des WA 1 und WA 2:

- Keine gesonderten Festsetzungen zum baulichen Schallschutz.

Mischgebiet 5 und Mischgebiet 6

Entlang der Hauptstraße zugewandten Fassaden der westlichen Baufenster:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB V

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

Entlang der seitlichen Fassaden der westlichen Baufenster:

- Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer): LPB IV

- Für sonstige schutzbedürftige Räume: LPB IV

- In den übrigen Teilbereichen des MI 5 und MI 6: LPB III

1.11.2 Das erforderliche resultierende Schalldämm - Maß erf. R'w,res bezieht sich auf die gesamte
Außenfläche eines Raumes einschließlich Dach. Der Nachweis der Anforderung ist im Einzelfall in
Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche
sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für die Berechnung ist die DIN
4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“ in Verbindung mit der DIN
4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der
Anforderungen“.

1.11.3 Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer) an Fassaden in den Lärmpegelbereichen III - V sind
zusätzliche schallgedämmte Belüftungseinrichtungen vorzusehen, die eine Belüftung ermöglichen,
auch ohne das Fenster zu öffnen (wie z. B. ein in den Fensterrahmen oder die Außenwand
integrierter Schalldämmlüfter). Bei der Berechnung des resultierenden Schalldämm-Maßes der
Außenbauteile ist die Schalldämmung der Belüftungseinrichtungen im Betriebszustand zu
berücksichtigen. Auf diese zusätzlichen Belüftungseinrichtungen kann verzichtet werden, wenn das
Gebäude im Passivhausstandard errichtet und ein ausreichender Luftwechsel bei geschlossenen
Fenstern gewährleistet ist. Zum Schutz der bebauten Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone,
Loggien) von Wohnungen an Fassaden in den Lärmpegelbereichen IV und V ist deren Verglasung mit
entsprechenden verschiebbaren Elementen vorzusehen. Das erforderliche Schalldämm-Maß der
eingesetzten Systeme einschließlich Sicherheitsbeiwert sollte erf. R′w ≥ 10 dB betragen.

1.11.4 Öffnungsklausel:
Von den Festsetzungen kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich für das konkrete Objekt im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens oder durch Nachfolgenormen geänderte Anforderungen
an den baulichen Schallschutz ergeben.

1.12 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

1.12.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Die Grünstrukturen im Bereich der Flächen mit Bindungen
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind zu erhalten und bei
Abgang mit heimischen und / oder klimaresistenten Arten zu ersetzen.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (Satzung gemäß § 91 HBO
i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

2.1 Dach- und Fassadengestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Dächer (mit Ausnahme von flach geneigten Dächern bis 3
Grad Neigung) sind in rötlichen, braunen oder schiefergrauen bis anthrazitfarbenen Tönen zu
gestalten.

Dachbegrünungen und Solaranlagen (Solarthermie- und Fotovoltaikanlagen) sind ausdrücklich
zulässig und von den vorstehenden Bestimmungen ausgenommen.

2.1.2 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Staffelgeschosse sind umlaufend mind. 1,5 m gegenüber
allen Außenwänden des darunter liegenden Vollgeschosses zurückzusetzen. Brüstungen für
Dachterrassen auf der obersten Vollgeschossdecke sind ausschließlich in Form von offenen
Elementen auszuführen.

2.2 Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 und 3 HBO)

2.2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten und den Mischgebieten gilt: Zulässig sind ausschließlich offene
Einfriedungen, wie z.B. Drahtgeflecht, Stabgitter, Holzzäune oder Streckmetall in Verbindung mit
Laubstrauchhecken bis zu einer Höhe von 1,20 m über dem bestehenden Gelände. Mauersockel sind
- mit Ausnahme von Stützmauern - unzulässig.

2.2.2 In den Allgemeinen Wohngebieten und den Mischgebieten gilt: Einfriedungen in Verbindung mit
Sichtschutzfolien gelten als geschlossene Einfriedungen und sind ebenso wie Hecken aus Koniferen
(Nadelbäume einschI. Thuja und Scheinzypressen) sowie nicht einheimischen Arten wie z.B.
Kirschlorbeer, etc. unzulässig.

2.3 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.3.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind gegen
eine allgemeine Einsicht abzuschirmen. Sie sind in Bauteile einzufügen oder einzubeziehen oder mit
Laubhecken zu umpflanzen oder mit beranktem Sichtschutz dauerhaft zu umgeben.

2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

2.4.1 In den Allgemeinen Wohngebieten und den Mischgebieten gilt: Die Grundstücksfreiflächen
(rechnerisch nicht bebaubare Fläche lt. GRZ incl. Überschreitung nach § 19 Abs. 4 BauNVO) sind als

Garten, Grünfläche oder Pflanzbeet zu gestalten.

2.4.2 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen
vergleichbaren Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welchen diese Materialien das
hauptsächliche Gestaltungselement sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen
(Schottergärten), sind unzulässig. Stein- oder Kiesschüttungen, die dem Spritzwasserschutz
unmittelbar am Gebäude oder der Versickerung von Niederschlagswasser dienen, bleiben hiervon
unberührt.

2.5 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO)

2.5.1 Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und im
engen räumlichen Zusammenhang mit dem Betrieb innerhalb und außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig.

Werbeanlagen dürfen die jeweils maximal zulässige Oberkante baulicher Anlagen nicht überschreiten.
Lichtwerbung in Form von Blink-, Lauf- und Wechsellichtern sowie LED-Tafeln und Bildschirme sind
unzulässig.

3 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

3.1 DIN-Normen

3.1.1 Sofern in den Festsetzungen keine anderen Datenquellen genannt sind, können alle aufgeführten
DIN-Normen und Regelwerke in der Verwaltung der Stadt Eschborn während der allgemeinen
Dienststunden oder nach telefonischer Vereinbarung von jedermann eingesehen werden.

3.2 Stellplatzsatzung

3.2.1 Die Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Stadt Eschborn in der zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung wirksamen
Fassung ergänzt.

3.3 Verwertung von Niederschlagswasser

3.3.1 Auf die Entwässerungssatzung der Stadt Eschborn wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum
Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung wirksame Fassung.

3.3.2 Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt
über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

3.3.3 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person,
bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht
entgegenstehen.

3.4 Verwendung von erneuerbaren Energien

3.4.1 Auf die Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetz (GEG) sei hingewiesen und angemerkt, dass die
Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. Es gilt die zum Zeitpunkt der behördlichen
Entscheidung gültige Fassung.

3.5 Artenschutzrechtliche Hinweise

3.5.1 Auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) wird hingewiesen.

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders
und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu
beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter
Vogelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzuführen.

b) Bestandsgebäude sind ganzjährig unmittelbar vor Durchführung von Bau-, Änderungs- und

Abrissmaßnahmen durch einen Fachgutachter daraufhin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten
anwesend sind. Diese Maßnahmen sollten möglichst außerhalb der Wochenstubenzeit von
Fledermäusen (01.05. bis 31.07.) durchgeführt werden und durch eine qualifizierte Person begleitet
werden.

c) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf das
Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen.

d) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu erhalten.
Über das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu entscheiden.

3.5.2 Weitere Empfehlungen:

a) Empfohlen wird die Anbringung von Vogelabweisern an den Glasflächen (Vorschläge Maßnahmen
unter:
http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/LAG%20VSW%2021-01_Bewertungsverfahren%20

Vogelschlag%20Glas.pdf).

b) Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sollten für die funktionale
Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik) mit einer Farbtemperatur von
maximal 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) unter Verwendung vollständig gekapselter
Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, verwendet werden.

3.6 Altlasten, Bodenschutz und Kampfmittel

3.6.1 Werden bei Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgestellt, ist das
Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser,
Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden zu benachrichtigen.

3.6.2 Aus Sicht des Bodenschutzes wird auf § 202 BauGB hingewiesen: „Mutterboden, der bei Errichtung
oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche

ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu halten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
schützen“.

3.6.3 Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf Auffälligkeiten zu achten
(Geruch, Geschmack, Aussehen und Farbe). Der Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung ist
umgehend der zuständigen Behörde mitzuteilen.

3.6.4 Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich
das Plangebiet am Rande eines Bombenabwurfgebiets befindet. Es gibt jedoch keinen begründeten
Verdacht, dass auf der Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Eine
systematische Flächenabsuche ist nicht erforderlich. Sollten im Zuge der Bauarbeiten
kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich
zu verständigen.

3.7 Lichtemissionen

3.7.1 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Licht sind im Außenbereich helle,
weitreichende künstliche Lichtquellen sowie der Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit wechselndem
oder bewegtem Licht zu vermeiden. Leuchten müssen so ausgebildet sein, dass eine Lichtwirkung
nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt. Zur Reduzierung von Lichtemissionen und der
Begrenzung der Beleuchtungszeiten wird die Nutzung von Zeitschaltuhren und Dämmerungsschaltern
empfohlen. Dauerhafte, indirekte Beleuchtung und Blendwirkungen auf schutzbedürftige benachbarte
Bereiche (z.B. Daueraufenthaltsräume) sind zu vermeiden.

3.8 Abfallbeseitigung

3.8.1 Bei Bau,- Abriss und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt "Entsorgung von
Bauabfällen" (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten.

3.9 Bodendenkmäler

3.9.1 Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (Scherben,
Steingeräte, Skelettreste) sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege
Hessen oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs.
3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und zu schützen.

3.10 Infrastruktur

3.10.1 Syna GmbH: Im Plangebiet befinden sich Stromleitungen, Verteilerschränke sowie zwei
Stromstationen der Syna GmbH, welche das Gebiet versorgen. Bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln
und Rohrleitungen sind die Dokumente „Merkblatt zur Bauauskunft“ und „Merkheft für Baufachleute“
vom 01. Dezember 2020 (Internet unter: http://planauskunft.syna.de/planauskunft/) zu beachten.
Lagepläne für Bauherren lassen sich über die „Syna Planauskunft“ online unter dem genannten
Internetlink abrufen.

3.10.2 Netzdienste Rhein-Main GmbH (NRM): Im Plangebiet sind Gasleitungen der Mainova bzw.
Netzdienste Rhein-Main (NRM) verlegt. Der Verlauf der Leitungen ist der Plankarte zu entnehmen.
Eine Überbauung vorhandener Leitungstrassen ist nicht zulässig.

3.10.3 Mindestens 10 Arbeitstage vor Baubeginn hat sich die ausführende Firma über die Lage der
Versorgungsanlagen zu informieren. Sämtliche Arbeiten im Bereich der Leitung und deren
Schutzstreifen sind mit der NRM abzustimmen. Auskunft über die Lage von Versorgungsleitungen
erteilt:

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH Netzauskunft N1-ND3 - Theodor-Heuss-Allee 110, 60486
Frankfurt am Main - Telefon (069) 213 - 26633 - Telefax (069) 213 - 26147. Bestandsunterlagen
können unter dem Link: www.nrm-netzdienste.de/netzauskunft abgerufen werden. Des Weiteren sind
fünf Tage vor Baubeginn die zuständigen Fachbehörden anzurufen. Ansprechpartner für
Gasleitungen ist Hr. K.-U. Scheibinger: Tel.: Tel.: 069/213-81563, Mobil: 0170/8162023, E-Mail:
fremdbaustellenkontrolle@nrm-netzdienste.de.

3.10.4 Vodafone NRW GmbH: Im Plangebiet liegen Glasfaser-Kabel der Vodafone NRW GmbH. Eine
Planauskunft kann unter dem Internetlink https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/hilfe/planauskunft/
erfolgen. Die Kabelschutzanweisung ist zu beachten.

3.10.5 Deutsche Telekom Technik GmbH: Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanalgen und
Hausanschlüsse der Telekom. Der Verlauf der Leitungen ist dem Lageplan in der Begründung zu
entnehmen. Von Baumaßnahmen betroffene Leitungen sind bei Bedarf zu sichern oder zu verlegen.
Der ungehinderte Zugang ist jederzeit sicherzustellen. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu
beachten.

Nutzungsschablone

3

2

1

Baugebiet Z

II

Nr.

II

GRZ

0,4

0,4

0,6

WA

WA

WA

II

0,44 WA

II0,85 MI

I

I

II

Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.

II0,66 MI

Bauweise Haustyp

o ED

g H

o HD

o ED

- -

--

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582).
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